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Was ist Elternbildung?

Elternbildung — Elternschulung — ist eine Antwort auf die Herausforderung der
Erzieher durch unsere Zeit mit ihrer ernsten Bedrohung unzihliger Familien und
der Jugend. Wachsen doch unsere Kinder in einer Umwelt auf, die ihnen kaum die
so notige Geborgenheit zu geben vermag und eine ruhige, ungestérte Entwicklung
erschwert. Dazu kommt, daB3 in der heutigen Unrast auch viele Erwachsene Kern
und Mitte ihres Wesens verloren haben. Darum will die Elternschule die ver-
antwortungsbewul3ten Eltern aufrufen zur lebendigen Auseinandersetzung mit
den vielgestaltigen Fragen, die sich aus der erzieherischen Situation der Gegenwart
aufdriangen. Viter und Mitter besinnen sich miteinander in kleinen Gruppen, zu
denen sie sich iiber lingere Zeit hinweg zusammenfinden, iiber kleine und groBe
Probleme. Solche stellen sich ja tiberall, wo Kinder aufwachsen, wo sie sich mit
Eltern und Geschwistern, mit der weiteren, auch der sachlichen Umwelt und mit
sich selbst auseinandersetzen miissen. In lebhaften Gespriachen begegnen sich die
Eltern in der Elternschule in fruchtbarer Art. Da erweist sich, wie tiefgreifend die
personliche Reife von Vater und Mutter, wie entscheidend die Qualitat ihrer Ehe
sich auswirkt auf die Entwicklung und die Zukunft der Kinder, mehr als Meorali-
sieren und Predigen!

Nihere Auskunft tiber die Elternbildung, insbesondere iiber Kurse fiir Miitter,
Viter und Brautleute sowie Gber die Ausbildung zum Kursleiter erteilen die fol-
genden Vereinigungen:

Arbeitsgemeinschaft fir Elternschulung im Kanton Aargau, Prasident Herr
Dr.med. P. Mohr, Konigsfelden ; Basler Elternzirkel, Prasident Herr Dr. U. Buhler,
RoggenburgstraBe 6, Basel; Katholische Elternschulung Basel, Préasident Herr
Dr.René Schmeitzky, Justiz- und Polizeidepartement Basel-Stadt; Arbeitsgemein-
schaft. fiur Elternschulung Basel-Land, Préasident Herr Fritz Hermann, Wasser-
haus 31, Miinchenstein 1; Bernischer Arbeitsausschul3 fur Elternschulung, Ge-
schiftsstelle: Herr P.Kistler, Kirchgasse 2, Bern; Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft fiir Katholische Elternschulung (SAKES), Geschiftsstelle: Lowenstral3e 3,
Luzern; Kommission fur Elternbildung St.Gallen, Herr Dr.Stephan Schwizer,
Departementssekretiar, Regierungsgebdude, St.Gallen; Kantonale Erziehungs-
beratungsstelle Schafthausen, FasenstaubstraBe 7; Thurgauische Arbeitsgemein-
schaft fur Elternschulung, Prisidentin Frau Pfarrer Gutscher, Blumenstra3e 40,
Frauenfeld; Kantonalziircherische Arbeitsgemeinschaft fur Elternbildung, Ge-
schiftsstelle: Jugendamt des Kantons Ziirich, Kaspar-Escher-Haus, Zirich 1.

Spezialfiirsorge fiir Gebrechliche

Die ersten spezialisierten Fiisorgestellen fiir kérperlich oder geistig Gebrechliche
entstanden in der Schweiz ab 1935. Braucht es auch heute noch solche besondere
Beratungsstellen fiir Behinderte, nachdem die finanziellen Schwierigkeiten durch
die Invalidenversicherung wesentlich verringert wurden und die Hilfsmoglich-
keiten sich iiberall vermehrten? Diese Frage untersucht in der Oktobernummer
« Pro Infirmis» (Fr.1.50, Postfach, 8032 Ziirich). die leitende Fiirsorgerin einer Be-
ratungsstelle Pro Infirmis. Die klaren, tiberzeugenden Ausfithrungen sind lesens-
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wert fiir jeden, der sich mit Koordinationsproblemen in der sozialen Arbeit oder in
verwandten Gebieten zu befassen hat. — Die gleiche Nummer enthélt unter anderem
noch einen Artikel tiber Blindenfiisorge und tiber eine neuartige, in Lyon erprobte
berufsvorbereitende Bewegungsschulung fiir geistesschwache Jugendliche.

Achten Sie auf diese beiden Zeichen!

Leider kommt es immer wieder vor, dal3 die Hilfsbereitschaft des Schweizervolkes
ausgeniitzt und miBBbraucht wird. Zum Schutze der Bevélkerung vor schwindel-
haften Unternehmen und zur Férderung der vertrauenswiirdigen Institutionen
sind zwel Schutzzeichen geschaffen worden, die ithren Zweck aber nur dann erfiillen
kénnen, wenn sie beim Publikum die nétige Beachtung finden.

Die ZEWO-Marke fiir gemeinniitzige Institutionen

Die Schweizerische Landeskonferenz fiir soziale Arbeit und die Schweizerische
Gemeinnititzige Gesellschaft haben im Jahre 1934 die Zentralauskunftsstelle fur
Wohlfahrtsunternehmungen (ZEWO) gegrundet. Zu den Hauptaufgaben der
ZEWO gehort es, bel offentlichen Sammlungen zu wohltiatigen und gemeinniitzigen
Zwecken fiir Ordnung und Sauberkeit zu sorgen und MiBbriauche zu bekdmpfen.
Zu diesem Zwecke verleiht sie nach gewissenhafter Prifung Institutionen, die fur
eine verantwortungsbewulBte und sachgerechte Verwendung der gesammelten
Gelder Gewahr bieten, die oben abgebildete Schutzmarke. Hilfswerke, die die
ZEWO-Marke fiithren, sind vertrauens- und unterstiitzungswirdig.

O

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft zur Eingliederung Behinderter in die
Volkswirtschaft (SAEB) hat 1956 ein gesetzlich geschiitztes Zeichen ecingefiihrt,
um damit die Arbeitsmoglichkeiten jener Invaliden zu férdern, die nicht ins nor-
male Wirtschaftsleben eingegliedert werden kénnen, sondern auf eine Betitigung
in einer Invalidenwerkstitte oder auf Heimarbeit angewiesen sind. Dieses Schutz-
zeichen wird einzelnen Invaliden und sozialen Unternehmungen, die Invalide be-
schiftigen, gewdhrt. Es wird als Plombe oder Klebmarke an jenen Produkten an-
gebracht, die wirklich von Behinderten hergestellt sind. Eine besondere Schutz-
zeichenkommission sorgt durch regelmilBige Kontrolle dafur, dall die strengen,
aber gerechten Bedingungen von allen Zeichentrigern eingehalten werden.

Das SAEB-Schutzzeichen fiir Behindertenarbeit

Wir bitten die gebefreudige Bevolkerung, bei Sammlungen, Kartenspenden und
Wohltatigkeitsaktionen auf die ZEWO-Marke zu achten und sich beim Kauf von

170



	Spezialfürsorge für Gebrechliche

